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Kursbestimmungen Spielgruppen  
 
Aufnahmebedingungen     
 
in den Spielgruppen der Freizeitanlage Chrüzacher werden Kinder aufgenommen welche: 
 bis zum 30. September 3 Jahre alt werden, sowie Kinder bis zum Kindergarteneintritt   

 
in der Waldspielgruppe Wurzelzerge vom Chrüzacher werden Kinder aufgenommen welche: 
 bis zum 30. September 3 Jahre alt werden, sowie Kinder bis zum Kindergarteneintritt   

 
Die Aufnahme richtet sich nach der Reihenfolge der Anträge (Warteliste) und dem Wohnort. Die Auf-
nahme eines Kindes erfolgt auf Grund der definitiven schriftlichen Bestätigung der Freizeitanlage C
zacher. Eintritte unter dem Jahr sind möglich, sofern das Kind das 3. Lebensjahr erreicht hat.  
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Anmeldung 
Ihre Anmeldung nehmen wir gerne wie folgt entgegen unter:   

Tel. 044 740 84 20    oder   e-mail:   chruezacher@dietikon.ch  
 
Anschliessend senden wir Ihnen ein Antragsformular zu. Für die Koordination der Eingänge benötigen 
wir etwas Zeit. Sobald wir Ihnen einen Platz garantieren können, senden wir Ihnen die definitive An-
meldung zu. Die schriftliche definitive Anmeldung für die Spielgruppe ist verbindlich. 
 
Durchführung 
Falls sich nicht genügend Kinder angemeldet haben, behält sich die Freizeitanlage Chrüzacher das 
Recht vor, Kurse kurzfristig abzusagen.  
 
Bezahlung 
Nach Beginn des Kurses erhalten Sie zur Begleichung der Kursgebühr eine Rechnung mit Einzah-
lungsschein. Für das Spielgruppenjahr werden für in Dietikon wohnhafte Kinder Fr. 750.-, für Auswärti-
ge Fr. 850.- in Rechnung gestellt.  Die Kurskosten werden pro Semester bezahlt (Hälfte des Betrages). 
 
Annullierung seitens der Eltern 
 

 

 

 

 

 

Erfolgt die Abmeldung bis zu einem Monat vor Kursbeginn, wird eine Aufwandsentschädigung 
von 100.- verrechnet.  
Erfolgt die Abmeldung weniger als einen Monat vor Kursbeginn, wird eine Aufwandsentschädi-
gung von 150.- verrechnet. 
Erfolgt ein Austritt bis zu einem Monat nach Kursbeginn, wird eine Aufwandsentschädigung von 
200.- verrechnet (Probemonat).  
Erfolgt der Austritt später als einen Monat nach Kursbeginn, werden die vollen Kursgebühren 
erhoben.  
Kann ein Kurs infolge Krankheit oder Unfall nicht besucht werden, so werden ebenfalls die oben 
erwähnten Kurskosten verrechnet.  

 
Keine Kurse 

Während den offiziellen Schulferien und den allgemeinen Feiertagen findet keine Spielgruppe statt.  
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